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Rechtssatz

Stammt der Bescheid von einer Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich (was hier der Fall ist, vgl. § 59 Tir BauO 2011,

LGBl. Nr. 57), ist zur Erschöpfung des Instanzenzuges grundsätzlich auch die Erhebung einer Vorstellung nach Art. 119a

Abs. 5 B-VG erforderlich.Stammt der Bescheid von einer Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich (was hier der Fall ist,

vergleiche Paragraph 59, Tir BauO 2011, Landesgesetzblatt Nr. 57), ist zur Erschöpfung des Instanzenzuges

grundsätzlich auch die Erhebung einer Vorstellung nach Artikel 119 a, Absatz 5, B-VG erforderlich.
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